
Gemeinde Oppach                20.01.2005 
 

Nutzungsentgelte im Schützenhaus „Haus des Gastes“ 
ab 01.02.2005 

 
 

Benutzung Geschirr, Reinigung Geschirr/Küche Raum Nutzungsentgelt  
pro Stunde 

Reinigung der Räume 
pro Veranstaltung (1)  1 Mahlzeit 2 Mahlzeiten 

Großer Saal (2) 
 

    50,-- (3)      56,--  (4) 
    39,-- (5) 

  Kleiner Saal (2)  

(mit Nebenraum) 
    15,-- (3)     17,--  (4) 

bis 25 Personen: 24,-- 
bis 50 Personen: 39,-- 
bis 75 Personen: 55,-- 

 

bis 25 Personen: 28,-- 
bis 50 Personen: 47,-- 
bis 75 Personen: 66,-- 

 
   Kegelbahn (6) 
(mit Vorraum) 

    15,-- (7)  
 

10,-- (8) 
 

 
 
(1) Die angegebenen Preise verstehen sich als Grundwerte (bei durchschnittlicher Verschmutzung) und werden dem Nutzer gemäß Abrechnung der  
    Reinigungsfirma in Rechnung gestellt, bei überdurchschnittlicher Verschmutzung müssen entsprechend höhere Preise in Rechnung gestellt werden. 
 

(2) Großer und Kleiner Saal werden pro Wochenende (Samstag/Sonntag) je nur 1 x belegt. 
 

(3) Vereine im Sinne der Vereinsfördersatzung der Gemeinde Oppach vom 19.11.2004 erhalten 50 % Rabatt. Der gewährte Rabatt wird auf die   
    Förderung gemäß § 3 Abs. 1 Vereinsfördersatzung angerechnet.    
 
(4) Option für Nutzer: Selbstreinigung (mit eigenen Reinigungsgeräten und –mitteln) aller genutzten Räumlichkeiten (inkl. Toiletten, Flure usw.),   
    Schlussabnahme durch Beauftragte der Gemeindeverwaltung – bei Mängeln wird zu Lasten des Nutzers Nachreinigung veranlasst  
 
(5) bei Puppentheater, Vorträgen, Tanzstunde u. ä. (d. h. bei Benutzung von Saal, WC, Treppe ohne Nebenräumen) 
 
(6) Die Nutzung der Kegelbahn umfasst beide Bahnen. Die Kegelbahn wird pro Tag grundsätzlich nur 1 x belegt.  
 
(7) Nutzer mit Dauerverträgen (Laufzeit mind. 1 Jahr, Nutzung mind. 1 x monatlich) für Montag bis Donnerstag: 10 % Rabatt 
 
(8) Pauschalpreis pro Veranstaltung für Raumreinigung sowie Geschirrbenutzung und –reinigung 


